
Bezirksausschuss des 2. Stadtbezirks 

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt  

Landeshauptstadt München, Direktorium,  
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München 

Landeshauptstadt München 
 
- 

Voranfrage: Jubiläum 60. Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese 
Antrag auf Verlängerung der Spielzeit Frühlingsfest 2026 
Unser Zeichen: 25.04 B 4.5 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt befasste sich in seiner Sitzung am 
08.04.2025 mit o.g. Anliegen. Der Bezirksausschuss stimmt der Ausweitung des Jubiläumsfest 
auf 3 Wochen mehrheitlich zu.  

Um grundsätzlich über Nutzung und Zukunft der Theresienwiese sprechen zu können, würden 
wir uns über einen baldigen Besuch oder eine Einladung des neuen Referenten Scharpf 
freuen, gerne gemeinsam mit dem BA8.  

Wir möchten das RAW an die Veranstaltungsrichtlinien erinnern, die seit 2014 auf der Theresi-
enwiese gelten. Diese sehen keine Verlängerung von festen Veranstaltungen vor. Die Theresi-
enwiese gerät durch viele Ausnahmen von der Regel sowie verlängerte Aufbauzeiten des Ok-
toberfests zunehmend unter Druck, die Begleiterscheinungen tragen die Abwohnenden in den 
Stadtbezirken 2,8 und 6. 

Ebenfalls verweisen wir auf die Stellungnahmen unseres BA2 und des BA8 zu möglichen 
Großveranstaltungen. Unsere Zusage zur Verlängerung gilt vorbehaltlich keiner weiteren Aus-
nahmen und Ausnahme-Veranstaltungen 2026. Wir bitten darum so früh wie möglich über wei-
tere Veranstaltungsanfragen und Pläne seitens Stadt informiert zu werden. 

Wir bitten das RAW darum nach dem Frühlingsfest Räume auf der Fläche zur Verfügung zu 
stellen, die Anwohnenden und Erholungssuchenden weitgehend kostenfrei oder kostengünstig 
zur Verfügung stehen und erinnern an die Nutzungsmöglichkeiten währen Corona wie 
Boulderfelsen, Palmenstrand und Beachvolleyball. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez.
Stellvertretender Vorsitzender 

Anlage 3
Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Marienplatz 8, 80331 München 
Telefon:

München, den 15.04.2025 


